
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1997/10/23 97/07/0114
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.10.1997

Index

81/01 Wasserrechtsgesetz

Norm

WRG 1959 §33g Abs3;

Rechtssatz

Erst aufgrund vollständiger und fachlich fundierter Sachverhaltsfeststellungen kann beurteilt werden, ob ein Fall der

Überleitung iSd § 33g Abs 3 WRG vorliegt oder nicht.
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